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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Amtsblatt – Amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf  ist das gesetzlich 

vorgeschriebene Bekanntmachungsorgan der Stadt. 

 

Das Amtsblatt wird  im  Internet  kostenfrei veröffentlicht auf der Homepage  

der Stadt Alsdorf unter www.alsdorf.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alfred Sonders 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 340 – Am Ginsterberg 
Satzungsbeschluss  gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat  der  Stadt Alsdorf  hat  in  seiner  Sitzung  am  19.03.2015  den Bebauungsplan Nr.  340  – Am 

Ginsterberg gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der z.Zt. gültigen Fassung als Satzung beschlossen.  

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Gemäß  §  6  des  Baugesetzbuches  (BauGB)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  23.09.2004 

(BGBl.  I  S.  2414)  ‐  in  der  zur  Zeit  geltenden  Fassung  ‐,  §  7  der  Gemeindeordnung  für  das  Land 

Nordrhein‐Westfalen  (GO NRW) vom 14.07.1994  (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023)  ‐  in der zur Zeit 

geltenden  Fassung  ‐,  in  Verbindung mit  den  Bestimmungen  der  Verordnung  über  die  öffentliche 

Bekanntmachung  von  kommunalem Ortsrecht  (Bekanntmachungsverordnung  ‐  BekanntmVO)  vom 

26.08. 1999 (GV.NRW. S 516) ‐ in der zur Zeit geltenden Fassung ‐  wird der Beschluss des 

 

Bebauungsplanes Nr. 340 – Am Ginsterberg 

 

hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der  

Bebauungsplan Nr. 340 – Am Ginsterberg  

gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

Das Plangebiet befindet sich östlich der Broicher Siedlung und umfasst die Grundstücke Gemarkung 

Alsdorf,  Flur  65,  Flurstücke  390,  434,  440  und  einen  Teil  des  Flurstücks  387.  Im  Süden  und  im 

Südosten grenzt das Plangebiet an die bestehende Wohnbebauung der Straße „Am Ginsterberg“ und 

im Westen  an  einen Wirtschaftsweg,  der  parallel  zur  „Osterfeldstraße“  verläuft. Westlich  dieses 

Wirtschaftsweges liegt ein Kinderspielplatz. Im Norden und im Nordosten wird die Plangebietsgrenze 

entlang  einer  ehemals  als  Kiesgrube  genutzten  Fläche  geführt,  die  heute  als  landwirtschaftliche 

Nutzfläche dient. 

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 1,4 ha. 

 

Entsprechend  den  Zielen  des  Flächennutzungsplanes  soll  durch  den  Bebauungsplan  Nr.  340  die 

Broicher  Siedlung  im  östlichen  Bereich  arrondiert  und  hier  eine  geordnete  städtebauliche 

Entwicklung  sichergestellt  werden.  Zur  Befriedigung  der  nach  wie  vor  hohen  Nachfrage  nach 

Wohnbauland sollen in attraktiver Lage Wohngrundstücke angeboten werden, die insbesondere der 

Eigentumsbildung  junger Familien dienen. Durch die Ausweisung von Wohnbauflächen angrenzend 

an  die  Broicher  Siedlung  soll  zudem  der  Überalterung  der  Siedlung  entgegengewirkt  und  die 

Auslastung  der  örtlichen  Infrastruktur  gewährleistet  werden.  Gleichzeitig  werden  innerhalb  des 

Plangebietes Wohnungen für Senioren angeboten. Damit sollen insbesondere Bewohner der Broicher 

Siedlung die Möglichkeit erhalten,  im Falle der Aufgabe  ihres Einfamilienhauses aus Altersgründen 

dennoch innerhalb der Siedlung zu verbleiben. 
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Das  Plangebiet  soll  in  Anlehnung  an  die  bestehende  Baustruktur  der  Broicher  Siedlung  zu  einer 

hochwertigen  und  überschaubaren  Nachbarschaft  mit  Einzel‐  und  Doppelhäusern  und  zwei 

Mehrfamilienhäusern  entwickelt werden.  Das  Baugebiet wird  durch  eine mit  einer Wendeanlage 

abgeschlossenen  Stichstraße  von  der  Straße  „Am  Ginsterberg“  aus  erschlossen.  Dadurch werden 

fremde  Verkehre  vermieden  und  eine  nicht  ausschließlich  verkehrliche  Nutzung  der 

Erschließungsflächen  ermöglicht.  So  übernimmt  die  Wendeanlage  u.a.  die  Funktion  eines 

Quartierplatzes. 

 

Der  Bebauungsplan  Nr.  340  –  Am  Ginsterberg  kann  im    FG  2.1  ‐  Bauleitplanung,  Rathaus, 

Hubertusstraße 17, 6. Etage während der Dienststunden 

 

montags bis freitags          von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

sowie montags, dienstags und donnerstags    von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

und mittwochs            von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

bzw. nach Terminvereinbarung eingesehen werden. 

HINWEISE 

 

 

 

Hinweis  gem.  §  44  BauGB:  Entschädigungspflichtige,  Fälligkeit  und  Erlöschen  der 

Entschädigungsansprüche 

 

Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB  in der z.Zt. gültigen 

Fassung  über  die  fristgerechte  Geltendmachung  von  Entschädigungsansprüchen  wegen 

eingetretener  Vermögensnachteile  nach  den  §§  39  bis  42  BauGB  und  über  das  Erlöschen  von 

Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 

 

Danach  erlischt  der  Entschädigungsanspruch, wenn  nicht  innerhalb  von  3  Jahren  nach Ablauf  des 

Kalenderjahres,  in dem die  in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 

Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 

 

 

Hinweis gem. § 215 Abs. 2 BauGB:  Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften        

 

Unbeachtlich werden 

 

1.  eine  nach  §  214  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  bis  3  beachtliche  Verletzung  der  dort  bezeichneten 

  Verfahrens‐ und Formvorschriften, 

2.    eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

  das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3.    nach § 214 Abs.3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

 

wenn sie nicht   innerhalb  eines  Jahres  seit  Bekanntmachung  des  Flächennutzungsplanes  oder  der 

Satzung  schriftlich  gegenüber  der  Gemeinde  unter  Darlegung  des  die  Verletzung  begründenden 
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Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214   Abs. 

2a BauGB beachtlich sind. 

 

 

 

Hinweis gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW: Verletzung von Verfahrens‐ oder Formvorschriften der GO 

NW beim Zustandekommen von Satzungen 

 

Gemäß  §  7  Abs.  6  der Gemeindeordnung  für  das  Land Nordrhein‐Westfalen  (GO NW)  kann  eine 

Verletzung  von  Verfahrens‐  und  Formvorschriften  der  Gemeindeordnung  beim  Zustandekommen 

von  Satzungen,  sonstigen  ortsrechtlichen  Bestimmungen  und  Flächennutzungsplänen  nach  Ablauf 

eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren  wurde 

  nicht durchgeführt, 

b)  die Satzung, die ortsrechtliche Bestimmung oder der  Flächennutzungsplan  ist  nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der  Form‐  oder  Verfahrensmangel  ist  gegenüber  der  Gemeinde  vorher  gerügt  und  dabei  

  die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Alsdorf, den 25.03.2015 
gez. 
 

Alfred Sonders 

Der Bürgermeister 
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Neufassung der Satzung über die  
Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Alsdorf  

(Vergnügungssteuersatzung) vom 23.03.2015 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV 
NRW 610) jeweils in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Alsdorf in 
seiner Sitzung vom 19.03.2015 folgende Neufassung der Vergnügungs-
steuersatzung beschlossen: 
 

 
§ 1  

Steuergegenstand 
 

Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Alsdorf veranstalteten 
nachfolgenden Vergnügungen (Veranstaltungen): 
 

1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art; 
 

2. Striptease-Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art; 
 

3. Vorführungen von pornographischen und ähnlichen Filmen oder Bildern - 
auch in Kabinen -; 
 

4. Sex- und Erotikmessen, 
 

5. Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs, Spielkasinos und 
ähnlichen Einrichtungen; 
 

6. das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder 
ähnlichen Apparaten in 
 

a) Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, 
b) Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder 

ähnlichen Räumen sowie an anderen für jeden zugänglichen Orten. 
 

Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personalcomputer, die überwiegend 
zum individuellen Spielen oder zum gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder über 
das Internet verwendet werden. 
 
 

§ 2  
Steuerfreie Veranstaltungen 

 
Steuerfrei sind 
 

1. Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von 
Vereinen; 
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2. Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen Parteien und 
Organisationen sowie von Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts 
oder ihrer Organe. 

 
3. Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich und unmittelbar zu mildtätigen 

oder gemeinnützigen Zwecken verwendet wird, wenn der Zweck bei der 
Anmeldung nach § 8 angegeben worden ist und der verwendete Betrag 
mindestens die Höhe der Steuer erreicht; 
 

4. das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 6 im Rahmen von Volksbelustigungen, 
Jahrmärkten, Kirmessen und ähnlichen Veranstaltungen. 

 
 

§ 3  
Steuerschuldner 

 
Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen 
des § 1 Nr. 6 ist der Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter. 
 
 

§ 4  
Besteuerung nach dem Spielumsatz 

 
(1)  Für Spielklubs, Spielkasinos und ähnliche Einrichtungen beträgt die Steuer 6 

v. H. des Spielumsatzes. Spielumsatz ist der Gesamtbetrag der eingesetzten 
Spielbeträge abzüglich Ausschüttungsbetrag. 

 
(2) Der Spielumsatz ist der Stadt Alsdorf spätestens 7 Werktage nach der 

Veranstaltung zu erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen 
sind die Erklärungen monatlich bis zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats 
abzugeben. 

 
(3)  Die Stadt Alsdorf kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe 

des Spielumsatzes befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn 
dieser Nachweis im Einzelfalle besonders schwierig ist. 

 
 

§ 5  
Nach dem Spieleinsatz bzw. der Anzahl der Apparate 

 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, 

Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit bemisst sich 
nach dem Spieleinsatz, bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren 
Anzahl. Spieleinsatz ist die Summe der von den Spielern je Apparat zur 
Erlangung des Spielvergnügens aufgewendeten Beträge.  

 
(2) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser 

Einrichtungen als ein Apparat. Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung 
sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr Spielvorgänge ausgelöst 
werden können. 
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(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein 
gleichartiger Apparat, so wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal 
erhoben. 

 
(4) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates vor dessen 

Aufstellung, jede Änderung hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an einem 
Aufstellort bis zum 7. Werktag des folgenden Kalendermonats schriftlich 
anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung eines 
Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des 
Anzeigeneingangs. Ein Apparatetausch im Sinne des Abs. 3 braucht nicht 
angezeigt zu werden. 

 
(5) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der 

Aufstellung 
 

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6 a)  
 

je Apparat mit Gewinnmöglichkeit  4 v.H. des Spieleinsatzes 
bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit  35 Euro 

 
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 b)  

 
je Apparat mit Gewinnmöglichkeit  4 v.H. des Spieleinsatzes 
bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit  25 Euro 
 

3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten  
(§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätig- 
keiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden  
oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges  
oder pornographische und die Würde des Menschen ver- 
letzende Praktiken zum Gegenstand haben        200 Euro 

 
 

§ 6 
Nach der Größe des benutzten Raumes 

 
(1)  Für die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 - 2 ist die Steuer nach der Größe des 

benutzten Raumes zu erheben. Die Größe des Raumes berechnet sich nach 
dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten 
Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, 
Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für 
Veranstaltungen im Freien. 

 
(2) Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter 

Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen 1,00 Euro. Bei 
Veranstaltungen im Freien beträgt die Steuer 0,60 Euro je Veranstaltungstag 
und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Endet eine 
Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die 
Berechnung zu Grunde gelegt. 
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(3) Die Stadt Alsdorf kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, 
wenn die Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist. 

 
 

§ 7 
Nach der Roheinnahme 

 
(1) Die Steuer ist, soweit sie nicht nach den Vorschriften der §§ 4 bis 7 

festzusetzen ist, nach der Roheinnahme zu berechnen. Der Steuersatz beträgt 
22 v. H. Als Roheinnahme gelten sämtliche vom Veranstalter gemäß § 5 Abs. 
5 von den Teilnehmern erhobenen Entgelte. 

 
(2) Die Roheinnahmen sind der Stadt Alsdorf spätestens 7 Werktage nach der 

Veranstaltung zu erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen 
sind die Erklärungen monatlich bis zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats 
abzugeben. 

 
(3) Die Stadt Alsdorf kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe 

der Roheinnahmen befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn 
dieser Nachweis im Einzelfalle besonders schwierig ist. 

 
 

§ 8 
Anmeldung und Sicherheitsleistung 

 
(1) Die Veranstaltungen nach § 1 Nrn.1 - 5 sind spätestens zwei Wochen vor 

deren Beginn bei der Stadt Alsdorf anzumelden. 
 
Bei unvorbereiteten und nicht vorherzusehenden Veranstaltungen ist die 
Anmeldung an dem auf die Veranstaltung folgenden Werktage nachzuholen. 
Veränderungen, die sich auf die Höhe der Steuer auswirken, sind umgehend 
anzuzeigen. 

 
(2) Die Stadt Alsdorf ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung in Höhe der 

voraussichtlichen Steuerschuld zu verlangen. Bei mehreren geplanten 
Veranstaltungen innerhalb eines Kalendermonats ist der Gesamtbetrag dieses 
Monats maßgebend. Die Sicherheitsleistung beträgt im Falle des § 1 Nr. 5 
mindestens 10.000 Euro. 
 
 

§ 9 
Entstehung des Steueranspruches 

 
Der Vergnügungssteueranspruch entsteht im Falle der Besteuerung nach § 5 mit der 
Aufstellung des Apparates an den in § 1 Nr. 6 genannten Orten, ansonsten mit dem 
Abschluss der Veranstaltung. 
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§ 10 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Stadt Alsdorf ist berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden 

Veranstaltungen die Steuer für einzelne Kalendervierteljahre im Voraus 
festzusetzen. In diesen Fällen ist die Steuer für das jeweilige 
Kalendervierteljahr zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
zu entrichten. Die Steuer kann auf Antrag zu je einem Zwölftel des 
Jahresbetrages am 15. jeden Kalendermonats entrichtet werden. 

 
(2) Die Vergnügungssteuer, die für zurückliegende Zeiträume festgesetzt wird, ist 

innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu 
entrichten. 

 
(3) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeiten im Sinne des § 6 ist der 

Steuerschuldner verpflichtet, eine monatliche Vorauszahlung nach dem 
Ergebnis der letzten Steuerfestsetzung zu entrichten, die zum 15. des 
jeweiligen Monats fällig wird. 

 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchst. b) des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 
1969, in der jeweils geltenden Fassung, handelt, wer als Veranstalter vorsätzlich 
oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwider handelt: 
 

1. § 4 Abs. 2: Erklärung des Spielumsatzes 
 

2. § 5 Abs. 4: Aufstellung und Änderung eines Apparates 
 

3. § 7 Abs. 2: Erklärung der Roheinnahmen 
 

4. § 8 Abs. 1: Anmeldung der Veranstaltung und umgehende Anzeige von  
  steuererhöhenden Änderungen  

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Vergnügungssteuersatzung tritt am 01.04.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Vergnügungssteuersatzung der Stadt Alsdorf vom 09.12.2011 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Vorstehende Neufassung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Alsdorf vom 
23.03.2015 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrensvorschriften und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 

worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form - oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Alsdorf vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Alsdorf, den 23.03.2015 
 
 
 
gez. Sonders 
Bürgermeister 
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1. Änderung  vom 19.03.2015 
 

der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Alsdorf vom 24.04.2008 
 

 
Aufgrund von § 47 Abs. 2 Satz 1der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.) in der zurzeit geltenden Fassung 
hat der Rat der Stadt Alsdorf am 19.03.2015 die folgende 1. Änderung der 
Geschäftsordnung beschlossen: 
 

Art. I 
 
§ 6 – Öffentlichkeit der Ratssitzungen – erhält in Absatz 2 Buchstabe  f)  folgende 
neue Fassung: 
 
(2) Für folgende Angelegenheiten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen: 

[…] 
 
f) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung 

 
 

Art. II 
 

§ 14 – Abstimmung – erhält in Absatz 4 folgende neue Fassung: 
 
(4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Mitglieder des Rates bzw. der 

stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses wird geheim abgestimmt.  
 
 

Art. III 
 
Diese 1. Änderung der Geschäftsordnung tritt mit dem Tage der Beschlussfassung 
durch den Rat der Stadt in Kraft.  
 
 
gez. Sonders 
Bürgermeister 
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2. Änderung vom 23.03.2015 
der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Technische Dienste 

der Stadt Alsdorf vom 12.11.2010 
 

 

Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666/SGV.NRW.2023) in Verbindung mit der 
Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 
(Art. 16 NKF NRW, GV.NRW S. 644, ber. 2005 S. 15), jeweils in der zurzeit 
geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 19.03.2015 
folgende 2. Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Technische Dienste 
der Stadt Alsdorf beschlossen: 
 

Art. I 
 

§ 5 Betriebsausschuss 
 

(1) Der Betriebsausschuss besteht aus 7 stimmberechtigten Mitgliedern 
(Ratsmitglieder oder sachkundige Bürger gemäß § 58 Abs. 3 GO NRW), die 
gemäß § 58 GO NRW gewählt werden. Die Zahl der sachkundigen Bürger darf 
die der Ratsmitglieder im Betriebsausschuss nicht erreichen. Hinzu kommen ggf. 
beratende Mitglieder nach § 58 Abs. 1 Satz 7 GO NRW.  

 
 

Art. II 
 

Diese 2. Änderung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Vorstehende 2. Änderung vom 23.03.2015 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
Technische Dienste vom 12.11.2010 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrensvorschriften und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 

worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form - oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Alsdorf vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Alsdorf, den 23.03.2015 
 
 
 
gez. Sonders 
Bürgermeister 
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